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F a m i l i e n r e c h t
Zustimmung vom getrenntlebenden 
Elternteil für Flugreise
Eine Flugreise eines getrenntlebenden 
Elternteils mit den gemeinsamen Kindern 
in der Zeit der Corona-Pandemie ist keine 
Angelegenheit des täglichen Lebens mehr 
und bedarf daher der Zustimmung des an-
deren mit sorgeberechtigten Elternteils. Dies 
hat das Oberlandesgericht Braunschweig 
entschieden.

Eine Mutter hatte in den Sommerferien eine 
Flugreise nach Mallorca mit den beiden ge-
meinsamen Kindern gebucht. Der Vater war 
damit nicht einverstanden. Über Auslands-
reisen, auch mit dem Flugzeug, kann grund-
sätzlich der jeweils betreuende Elternteil 
allein entscheiden, wenn die Reise nicht mit 
Nachteilen bzw. Gefahren für das Kind ver-
bunden ist. Daher boten bislang Flugreisen 
in das europäische Ausland wenig Anlass 
für Streitigkeiten.
Anders ist dies, so das OLG, in den Zeiten 
der Corona-Pandemie: Auch wenn keine 
Reisewarnung für das Urlaubsziel bestehe, 
führe die Ausbreitung von COVID-19 wei-
terhin zu Einschränkungen im internationa-
len Luft- und Reiseverkehr und Beeinträch-
tigungen des öffentlichen Lebens. Hinzu 
komme, dass nach wie vor die Lockerungen 
der Beschränkungen nur auf Probe erfolgt 
seien und keine Planungsverlässlichkeit 
bezüglich eines gebuchten Rückfluges ge-

währleistet sei. Wenn es erneut zu staatlich 
notwendigen Reaktionen auf Ausbrüche 
des Virus komme, bestehe die Gefahr län-
gerer Quarantänen oder eines Festsitzens 
im Ausland. Das könne zu einer erheblichen 
Belastung für das seelische Wohlbefinden 
eines Kindes führen. Überdies gebe es wei-
terhin Unsicherheiten über die Infektions-
wege des Coronavirus, weshalb auch nicht 
geklärt sei, welche konkrete, gegebenenfalls 
erhöhte Ansteckungsgefahr im Zusammen-
hang mit Flugreisen beständen. Eine Flug- 
reise ins Ausland müsse daher durch beide 
sorgeberechtigten Elternteile gemeinsam 
entschieden werden.
Können sich die Eltern nicht einigen, kann 
das Familiengericht auf Antrag einem 
Elternteil die Entscheidungsbefugnis da-
rüber übertragen. Dabei muss sich das 
Familiengericht an dem Kindeswohl im 
konkreten Einzelfall orientieren und die 
Entscheidungsbefugnis auf den Elternteil 
übertragen, dessen Lösungsvorschlag dem 
Wohl des Kindes besser gerecht wird. Da in 
dem vom Familiensenat entschiedenen Fall 
der Reise bereits andere Gründe entgegen-
standen, hat der Senat keine Aussage dazu 
getroffen, ob die Entscheidungsbefugnis 
über die geplante Reise im Hinblick auf die 
Corona-Pandemie dem reisewilligen oder 
-unwilligen Elternteil zu übertragen war.
Oberlandesgericht Braunschweig,
Beschluss vom 30.07.2020 – 2 UF 88/20 –

S t e u e r r e c h t
Kosten für künstliche Befruchtung
Kosten für die künstliche Befruchtung einer 
Frau können zu steuerlich abzugsfähigen 
außergewöhnlichen Belastungen führen, 
wobei es nicht darauf ankommt, ob die Frau 
verheiratet ist oder in einer festen Bezie-
hung lebt. Dies hat das Finanzgericht Mün-
ster entschieden.
Bei der im Streitjahr 40 Jahre alten Klägerin, 
die zu ihrem Beziehungsstatus keine Anga-
ben machte, wurde eine krankheitsbedingte 
Fertilitätsstörung (Unfruchtbarkeit) festge-
stellt. In ihrer Einkommensteuererklärung 
machte sie Kosten für eine Kinderwunsch-
behandlung in Höhe von ca. 12.000 €, worin 
auch Aufwendungen für eine Samenspende 
enthalten sind, als außergewöhnliche Bela-
stungen geltend. Dies lehnte das Finanzamt 
mit der Begründung ab, dass solche Kosten 

nur bei verheirateten oder in einer festen 
Beziehung lebenden Frauen abzugsfähig 
seien.
Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das 
Gericht hat die gesamten Aufwendungen 
für die Kinderwunschbehandlung als außer-
gewöhnliche Belastungen anerkannt. Die 
Unfruchtbarkeit der Klägerin stelle einen 
Krankheitszustand dar und sei nicht auf ihr 
Alter zurückzuführen. In der heutigen Zeit 
seien Schwangerschaften von Frauen über 
40 nicht ungewöhnlich. Aus den anzuerken-
nenden Kosten seien die Aufwendungen für 
die Samenspende nicht herauszurechnen, 
da diese mit der Behandlung eine untrenn-
bare Einheit bildeten.
Der Familienstand der Klägerin sei uner-
heblich, da die Behandlung in Übereinstim-
mung mit den Richtlinien der Berufsord-
nungen für Ärzte vorgenommen worden sei. 
Jedenfalls in dem Bundesland, in dem die 
Klägerin behandelt wurde, seien künstliche 
Befruchtungen alleinstehender Frauen nicht 
durch diese Richtlinien ausgeschlossen. Zu-
dem werde die Zwangslage unfruchtbarer 
Frauen durch die Krankheit hervorgerufen, 
nicht durch eine Ehe oder eine Partner-
schaft. Schließlich sei erwiesen, dass Kinder 
alleinerziehender Eltern in ihrer Entwicklung 
nicht beeinträchtigt seien.
Finanzgericht Münster,
Urteil vom 24.06.2020 – 1 K 3722/18 E –

R e i s e r e c h t
Sturz in der Badewanne
Der Reiseveranstalter einer Pauschalreise 
haftet nicht für Verletzungen, die ein Kunde 
erleidet, der beim Ausstieg aus der Hotel-
badewanne auf deren Rand stürzt, wobei 
ein Haltegriff aus der Wand abreißt. Dies 
hat das Landgericht Frankfurt am Main ent-
schieden.
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Im hier vorliegenden Fall befanden sich die 
Klägerin und ihr Ehemann im Rahmen einer 
Pauschalreise in einem Hotel auf Teneriffa. 
Am Tag der Anreise duschte der Ehemann 
in der kombinierten Dusch- und Badewan-
ne des Zimmers. Beim Ausstieg stürzte er 
auf den Wannenrand. Dabei riss ein seitlich 
über der Badewanne befestigter Haltegriff 
aus der Wand. Der Ehegatte erlitt eine Rip-
penserienfraktur und einen Pneumothorax. 
Zunächst wurde er drei Tage vor Ort statio-
när behandelt, sodann nach einem ärztlich 
begleiteten Flug eine weitere Woche im 
Universitätsklinikum in Frankfurt am Main.
Die Klägerin verlangte von dem Reisever-
anstalter Schmerzensgeld sowie Minderung 
des Reisepreises und Entschädigung wegen 
entgangener Urlaubsfreude aus eigenem 
bzw. abgetretenem Recht ihres Ehemanns. 
Sie gab an, ihr Mann habe sich am Griff über 
der Wanne festhalten wollen. Es sei nicht er-
kennbar gewesen, dass dieser nicht fest ver-
ankert gewesen sei. Hätte er gehalten, hätte 
ihr Mann den Sturz abfangen und die fol-
genschweren Schäden vermeiden können.
Nach Auffassung des Landgerichts kann 
letztlich dahinstehen, ob der Haltegriff ord-
nungsgemäß verankert gewesen ist. Eine 
Haftung des beklagten Reiseveranstal-
ters scheitere jedenfalls am erforderlichen 
Schutzzweckzusammenhang: Der Haltegriff 
sei auf ca. 60 cm Höhe und etwas schräg an-
gebracht gewesen. Daraus ergebe sich, dass 
er nur dazu diente, Gästen beim Baden das 
Aufstehen bzw. Aufrichten zu erleichtern. Er 
sei aber nicht dazu da gewesen, Personen 
beim Ausrutschen oder im Sturz Halt zu 
geben. Daher habe sich nur die allgemeine 
Gefahr verwirklicht, beim Duschen auszu-
rutschen und zu stürzen. Sie bilde Teil des 
allgemeinen Lebensrisikos.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 04.09.2019 – 2-24 O 175/18 –

U r h e b e r r e c h t
Öffentliches Zugänglichmachen
Ist ein urheberrechtlich geschütztes Foto 
nur durch die Eingabe einer ca. 70 Zeichen 
langen URL aufrufbar, so liegt darin kein 
öffentliches Zugänglichmachen des Fotos. 
Dies hat das Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte sich 
ein Mann im April 2013 mittels einer straf-
bewehrten Unterlassungserklärung dazu 
verpflichtet, drei urheberrechtlich geschütz-
te Fotos eines Berufsfotografen nicht mehr 
öffentlich zugänglich zu machen. Der Mann 
hatte widerrechtlich für zwei Angebote auf 
der Plattform eBay-Kleinanzeigen die Fo-
tos genutzt. Nunmehr machte der Fotograf 
gerichtlich einen weiteren Unterlassungsan-
spruch und die Zahlung einer Vertragsstrafe 
geltend, da eines der Fotos weiterhin durch 
die Eingabe der ca. 70 Zeichen langen URL 
aufrufbar war.
Das Landgericht Frankfurt a.M. wies die Kla-
ge ab. Seiner Auffassung nach könne nicht 
von einem öffentlich Zugänglichmachen 
des Fotos ausgegangen werden. Dagegen 
richtete sich die Berufung des Klägers.
Das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. be-
stätigte die Entscheidung des Landgerichts. 
Ein Anspruch auf Unterlassung und Zah-

lung einer Vertragsstrafe bestehe nicht. Der 
Beklagte habe weder gegen die Unterlas-
sungserklärung noch gegen §§ 97, 15 Abs. 
2 Nr. 2 UrhG verstoßen.
Durch die Aufrufbarkeit des Fotos bei Ein-
gabe der ca. 70 Zeichen langen URL liege 
kein öffentliches Zugänglichmachen des 
Fotos, so das Oberlandesgericht. Der Be-
griff der „Öffentlichkeit“ sei nur bei einer 
unbestimmten Zahl potentieller Adressaten 
und recht vielen Personen erfüllt. Hier be-
schränke sich der Personenkreis für denen 
das Foto zugänglich war, nur auf diejenigen 
Personen, die diese Adresse zuvor abge-
speichert oder sie sonst in irgendeiner Wei-
se kopiert oder notiert haben, oder denen 
die Adresse von solchen Personen weiter-
gegeben worden war. Es widerspreche je-
der Lebenserfahrung, dass außer dem Klä-
ger noch „recht viele“ andere Personen im 
Besitz der URL waren und somit weiterhin 
Zugang zu dem Foto hatten.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 16.06.2020 – 11 U 46/19 –

V e r k e h r s r e c h t
Sekundenschlaf
Kommt es wegen eines Sekundenschlafs 
zu einem Verkehrsunfall, so begründet dies 
nur dann den Vorwurf der groben Fahr-
lässigkeit, wenn sich der Unfallverursacher 
bewusst über von ihm erkannte Übermü-
dungserscheinungen hinweggesetzt hat. 
Nimmt er die Übermüdungserscheinungen 
nicht wahr, so begründet dies den Vorwurf 
einer einfachen Fahrlässigkeit. Dies hat das 
Oberlandesgericht Celle entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall kam es in 
einer Nacht im März 2016 auf einer nie-
dersächsischen Bundesstraße zu einem 
Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war bei Ne-
bel mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h 
von der gerade verlaufenden Fahrbahn 
abgekommen und ohne zu bremsen oder 
auszuweichen in den Gegenverkehr gera-
ten. Dort ist er frontal mit einem entgegen-
kommenden Sattelzug kollidiert. Es bestand 
nun Streit, ob dem Autofahrer wegen eines 
Sekundenschlafs grobe Fahrlässigkeit vor-
geworfen werden kann. Das Landgericht 
Lüneburg verneinte dies. Nunmehr musste 
das Oberlandesgericht Celle eine Entschei-
dung treffen.
Das Oberlandesgericht Celle führte zum Fall 
aus, dass ein leichtes Einnicken (sog. Se-
kundenschlaf) nur dann den Vorwurf einer 
groben Fahrlässigkeit begründet, wenn sich 
der Fahrer über von ihm erkannte Anzei-
chen einer Übermüdung hinweggesetzt hat. 
Dies müsse positiv festgestellt werden. Die 
Regeln des Anscheinsbeweises gelten nicht. 
Ein Sekundenschlaf könne einfach fahrlässig 

nicht vorhergesehen werden, weil objektiv 
vorhandene Übermüdungserscheinungen 
subjektiv nicht wahrgenommen werden. Im 
vorliegenden Fall lasse sich nicht feststellen, 
ob der Autofahrer objektive Übermüdungs-
anzeichen ignoriert oder sich bewusst hie-
rüber hinweggesetzt hat.
Oberlandesgericht Celle,
Urteil vom 01.07.2020 – 14 U 8/20 –

Z i v i l r e c h t
Notartermin während Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie allein führt nicht zur 
Unzulässigkeit von Zwangsmaßnahmen. 
Der Schuldner muss vielmehr konkret darle-
gen, aus welchen Gründen ihm trotz Einhal-
tung der gebotenen Schutzmaßnahmen die 
Wahrnehmung eines Termins zur Erstellung 
eines notariellen Nachlassverzeichnisses 
unzumutbar ist. Der bloße Verweis auf eine 
eigene stark erhöhte Gefährdungslage ge-
nügt insoweit nicht, entschied das Oberlan-
desgericht Frankfurt am Main (OLG).
Eine 77-jährige Schuldnerin wandte sich 
mit ihrer Beschwerde gegen ein Zwangs-
geld, mit dem sie angehalten werden sollte, 
Auskunft durch Vorlage eines Nachlassver-
zeichnisses zu erteilen. Sie führte aus, ein 
für Mitte April 2020 vereinbarter Termin mit 
dem Notar bei ihr habe im Hinblick auf die 
momentane Situation verschoben werden 
müssen, da sie wegen ihrer eigenen stark 
erhöhten Gefährdungslage derzeit jegliche 
Kontakte mit Dritten vermeide.
Das OLG wies die Beschwerde zurück. 
Zwangsmaßnahmen - hier das Zwangs-
geld - seien zwar während einer vorüber-
gehenden Unmöglichkeit unzulässig (§ 888 
ZPO). Die Schuldnerin habe hier jedoch 
nicht eine derartige vorübergehende Un-
möglichkeit dargelegt und nachgewiesen. 
Ihre Ausführungen zu einer Terminsaufhe-
bung in Hinblick auf die eigene stark er-
höhte Gefährdungslage - offenbar im Hin-
blick auf die Covid-19-Pandemie und ihr 
Alter - genügten dafür nicht. Erforderlich 
wäre vielmehr, dass der Schuldnerin eine 
Terminswahrnehmung - bei ihr zu Hause 
oder beim Amtssitz des Notars - auch bei 
Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnah-
men nicht zumutbar wäre. Insoweit wären 
unter anderem die vom Notar veranlassten 
Hygienemaßnahmen darzulegen. Diesbe-
zügliche Darlegungen fehlten aber.
Das Bestandsverzeichnis müsse darüber hi-
naus nicht zwingend persönlich abgegeben 
werden. Unter Umständen käme vielmehr 
auch eine schriftliche oder fernmündliche 
Korrespondenz mit dem Notar und/oder 
die Mitwirkung eines Vertreters in Betracht.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 09.07.2020 – 10 W 21/20 –
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